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10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §46 Abs1

Rechtssatz

Zur erforderlichen Organisation eines Kanzleibetriebs gehört auch, dass sich der Parteienvertreter bei der

Übermittlung von Eingaben im elektronischen Weg vergewissert, ob die Übertragung erfolgreich durchgeführt wurde

(vgl. VwGH 21.6.2018, Ra 2018/07/0355).
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